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Öffnungszeiten des Rathauses am
Schmutzigen Donnerstag und am
Rosenmontag

Wir weisen darauf hin, dass das Rathaus, Hauptstraße 110, am Schmutzigen
Donnerstag, 20. Februar 2020 nachmittags sowie am Rosenmontag, 24. Fe-
bruar 2020, geschlossen ist.
Ebenfalls geschlossen ist die A I V im Rathaus.
Wir bitten um Beachtung.

Bürgersprechstunde im Februar 2020
Die Bürgersprechstunde mit Herrn Bürgermeister Markus Hollemann fin-
det statt:
Bürgersprechstunde im Rathaus, Hauptstraße 110:
Dienstag, 18. Februar von 14 bis 15 Uhr
Donnerstag, 27. Februar von 15.30 bis 16.30 Uhr Jugendsprechstunde
Donnerstag, 27. Februar von 16.30 bis 17.30 Uhr

Anmeldung in Zimmer 2.23 oder noch besser, vorab telefonisch (611-101).
Falls Sie außerhalb dieser Zeiten dringenden Gesprächsbedarf benötigen,
bitten wir um telefonische Voranmeldung.

Hunde dürfen nicht auf den Friedhof
mitgenommen werden!!
In letzter Zeit wurden vermehrt Verunreinigungen durch Hunde auf dem
Friedhof festgestellt, nicht nur Wege auch Grabstätten wurden durch Hun-
dekot verunreinigt.
Wir nehmen dies zum Anlass, auf § 3 der Friedhofsordnung besonders hin-
zuweisen und bitten um Beachtung.
§ 3 Verhalten auf dem Friedhof
1. Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu
verhalten. Den Anordnungen der Gemeinde und der von ihr beauftragten
Personen ist Folge zu leisten.
2. Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:
a)Die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen Kinderwa-
gen und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Gemeinde und der für den Friedhof
zugelassenen Gewerbetreibenden,
b) während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der Nähe Arbeiten
auszuführen,
c)den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder
zu beschädigen sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtigterweise
zu betreten,
d) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde,
e) Abraum außerhalb der dafür vorgesehenen Stellen abzulagern,
f) Waren und gewerbliche Dienste anzubieten,
g) Druckschriften zu verteilen,
h) das Anbringen von Stühlen und Bänken an oder auf den Grabstätten.
Ausnahmen können zugelassen werden, soweit sie mit dem Zweck des
Friedhofs und der Ordnung auf ihm zu vereinbaren sind.
Vielen Dank – Ihre Friedhofsverwaltung Denzlingen

Bürgerpreis der Gemeinde Denzlingen
5. Verleihung im Jahr 2020 - Einreichung von Vorschlägen bis zum 31. März
2020
Seit dem Jahr 2012 erfolgt die Verleihung des Bürgerpreises für herausragen-
des soziales, ehrenamtliches Engagement, das dem Wohl der Allgemeinheit
dient und das Ansehen der Gemeinde fördert.
Vorschläge zur Verleihung des oder der Bürgerpreise/s an Einzelpersonen
und Gruppen können von jetzt an eingebracht werden. Bitte verwenden Sie
hierfür das Formular, das Ihnen als Download unter www.denzlingen.de
(Startseite) zur Verfügung steht.
Die für die Beurteilung des Antrags notwendige Angaben und Unterlagen
sind beizufügen. Bitte reichenSie Ihre Vorschläge bis spätestensDienstag,
31. März 2020, beim Bürgermeisteramt ein.
Die Richtlinien können auf der Homepage der Gemeinde Denzlingen (Rat-
haus & Politik/Rathaus/Ortsrecht) eingesehen werden.

Notrufnummern:
Notruf Polizei: 110

Notruf Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst: 112

Rufnummer Krankentransport: 19222

Rufnummer Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 
(außerhalb der regulären Sprechzeiten der Arztpraxen): 116 117

Rufnummer Zahnärztlicher Notfalldienst 
(an Wochenenden und Feiertagen): 01803/222555-70

Sperr-Hotline für Personalausweis: (+49) 116 116

Störungsdienst Strom 08 00 / 36 29 477 (SWE) 
Störungsdienst Gas 0 76 41 / 95 99 373 (SWE) 
Störungsdienst Wasser 0 76 66 / 611-510 (Gemeinde) 
 zw. 16.30 und 7 Uhr 0162/2676325 (Gemeinde)

Treffpunkt Wochenmarkt
im Kohlerhof dienstags und freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr 
am Kauftreff freitags von 14.00 bis 18.30 Uhr

Denzlinger Nachrichten
AMTSBLATT DER GEMEINDE DENZLINGEN

Rathaus Denzlingen 
Hauptstraße 110, 79211 Denzlingen
Telefon 0 76 66 / 6 11-0 · Fax  0 76 66 / 6 11-125
E-Mail: gemeinde@denzlingen.de 
Internet: www.denzlingen.de
Öffnungszeiten:  Montag bis Freitag  8.00–12.00 Uhr 

und Donnerstag 15.00–18.00 Uhr

Grünschnittsammelplatz und Recyclinghof am neuen Standort im Gewann „Mattstein“
Die Zufahrt zum neuen Entsorgungszentrum befindet sich an der Kreisstraße nach Vörstetten, direkt gegenüber der 
Zufahrt zur B 3 Richtung Freiburg. Hier können sowohl Wertstoffe als auch Grünschnitt bürgerfreundlich an einem 
Platz und zur selben Öffnungszeit abgegeben werden. 
Öffnungszeiten für beide Einrichtungen: Freitags von 13.00-17.00 Uhr, samstags von 9.00-14.00 Uhr.  
Der Grünschnittplatz ist von April bis Mitte Oktober zusätzlich jeden Mittwoch von 16.00-19.00 Uhr geöffnet. 

Kultur & Bürgerhaus · Stuttgarter Straße 30 · 79211 Denzlingen
Tel. 0 76 66 / 88 10-11 · Fax 0 76 66 / 88 10-12 · www.kultur-und-buergerhaus.de
Das Veranstaltungsbüro hat von Montag bis Freitag von 11–17 oder nach tel. Vereinbarung geöffnet.

Öffnungszeiten der Mediathek 
Denzlingen, Hauptstraße 134
Telefon 0 76 66 / 90 08 90

Sport & Familienbad Denzlingen
Berliner Straße 53 
Tel. 07666/937935-10
www.mach-blau-denzlingen.de

Einrichtungen der Gemeinde Denzlingen www.denzlingen.de

Montag geschlossen 
Dienstag   9–12 Uhr/15–19 Uhr 
Mittwoch  9–17 Uhr 
Donnerstag 15–19 Uhr 
Freitag  9–12 Uhr 
Samstag 10–13 Uhr

Minigolfanlage mit Kiosk 
Berliner Str. 57, 79211 Denzlingen. Die Schließzeiten 
richten sich nach Wetter und Bedarf. Auskunft: 
48° Süd gGmbH, Kanaustr. 17, 79336 Herbolzheim, 
Tel. 0163/7919903 oder 07643/3339230
Öffnungszeiten: Montag Ruhetag, Dienstag bis 
Samstag ab 15 Uhr, sonn- und feiertags ab 13 Uhr

Winteröffnungszeiten Hallenbad (ab 7. Oktober bis April)
Montag: Warmbadetag 8–21.30 Uhr 
Dienstag: 8–21.30 Uhr, Mittwoch: geschlossen 
Donnerstag: 6.15–9.30+16–21.30 Uhr, Freitag: 13–21.30 Uhr 
Samstag/Sonntag: 9–20 Uhr

Öffnungszeiten Sauna (gemischte Sauna)
Montag: Damensauna 13–22 Uhr, Dienstag: 13–22 Uhr 
Mittwoch: geschlossen, Donnerstag bis Samstag: 13–22 Uhr 
Sonntag: 10–22 Uhr – Eingangsschluss 30 Min. vor Betriebsende –

A I V Denzlinger für Denzlinger – im Rathaus Denzlingen, Hauptstr. 110 · 79211 Denzlingen
Anlauf-, Informations-, Vermittlungsstelle für bürgerschaftliches Engagement
Telefon 0 76 66 / 611-128 
E-Mail: info@denzlinger-fuer-denzlinger.de, Internet: www.denzlinger-fuer-denzlinger.de
Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 9-12 Uhr, Mo. 16-18.30 Uhr - Leitung: Sabine Haupenthal

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

In nächster Zeit finden wieder die jähr-
lichen Info- und Anmeldetage für das 
kommende Kindergartenjahr 2020/2021 
statt. Nutzen Sie diese Möglichkeit, um 
sich über die verschiedenen Einrichtungen 
bzw. die Betreuungsangebote zu infor-
mieren, wenn Ihr Kind, das spätestens am 
30.06.2018 geboren sein sollte, in einem 
unserer Kindergärten betreut werden soll. 

Nutzung Online Portal der Gemeinde 
Denzlingen (Zentrale Vormerkung)

Bitte nutzen Sie für die Anmeldung/
Vormerkung das Online Portal der 
Gemeinde Denzlingen.
Sie finden dies unter
www.denzlingen.de/UnserOrt/ 
Kinderbetreuung

Informationen hierzu 
finden sie ebenso 
auf der Homepage der Gemeinde 
Denzlingen. 

Bitte beachten Sie auch, dass
die Vormerkungen/Anmeldungen 
bis zum 15.03.2020 vorzunehmen 
sind. 

Informations- und Anmeldetage in den Kindergärten 
für das Kindergartenjahr 2020/2021

Einrichtung
Anschrift Telefon
Ansprechpartner

Internet und E-Mail Datum Uhrzeit

Evangelischer 
Kindergarten Arche

Thüringer Str. 13
5593
Frau Böttcher

www.ev-denzlingen.de/Rubrik Kindergärten
Kiga.arche.denzlingen@kbz.ekiba.de

06.03.20 15–17 Uhr

Evangelischer 
Kindergarten

Fröbelstr 4
2253
Frau Greiner

www.ev-denzlingen.de/Rubrik Kindergärten
Kiga.froebelstrasse.denzlingen@kbz.ekiba.de

06.03.20 15–17 Uhr

Evangelischer 
Kindergarten

Pfistergässle 11
2194
Frau Frey

www.ev-denzlingen.de/Rubrik Kindergärten
Kiga.pfistergaessle.denzlingen@kbz.ekiba.de

06.03.20 15–17 Uhr

Katholischer 
Kindergarten 
St. Franziskus

Allmendstr. 20
1048
Frau Bühler

www.an-der-glotter.de/Rubrik Denzlingen/Kindergärten
Kita-franziskus-denzlingen@an-der-glotter.de

07.03.20 10-12 Uhr

Katholische Kinder- 
tagesstätte St. Jakobus
Kindergarten und 
Ganztageskrippe

Stuttgarter Str. 2
3448
Frau Schönholz

www.an-der-glotter.de/Rubrik Denzlingen/Kindergärten
kita-jakobus-denzlingen@an-der-glotter.de

07.03.20 10-12.30 Uhr

Katholischer 
Kindergarten 
St. Josef

Hinterhofstr. 11
4285
Frau Walz

www.an-der-glotter.de/Rubrik Denzlingen/Kindergärten 
Kita-josef-denzlingen@an-der-glotter.de 

07.03.20 15-17 Uhr

Wald- und 
Naturkindergarten 
Aktion Lebensraum e.V.

Berliner Str. 58/2
und Standort Einbollen
0172/3068979
Frau Uehlin

www.aktion-lebensraum.de
uehlin@aktion-lebensraum.de

06.03.20

Mauracherberg 10-12 Uhr
Einbollen 14-15.30 Uhr

Hof- und 
Naturkindergarten
Kita Natura eG

Frau Casar
0157/59157172

www.casars-obstgarten.de/bauernhof-kindergarten
d.casar@gmx.de 

05.03.20 
20 Uhr Info-Abend

Ristorante Belvedere, 
Waldkircher Straße 36

Fundsachen
Folgende, nachstehend aufgeführten Fundsachen wurden im 
Fundbüro Rathaus Denzlingen abgegeben und können während 
der Öffnungszeiten von den Eigentümern abgeholt werden:

Fundnr. Kategorie Fundsache Fundort  Funddatum 

2000-024 Damenfahrrad Staiger, blau Bahnhof 24.01.2020
2000-022 Informations- in Mini-Format 
 technologie mit Handbuch, 
  Tablet-PC Sport-Bad 21.01.2020
2000-023 Kleidung grüne Sicherheits- Mauracherberg 
  weste, getragen, l/XL Richtung Buchholz 23.01.2020
2000-021 Schlüssel mit braunem 
  Schnürsenkel, Grüner Weg 
  Anzahl: 1, zw. Jugendtreff 
  vermutlich  und Grundschule 
  Fahrradschlüssel Brückleacker 24.01.2020
2000-025 Schlüssel mit Anhänger Mercedes, Briefkasten 
  Anzahl: 1, Wilka Rathaus 03.02.2020

Es wird darauf hingewiesen, dass das Eigentum an den Fundsachen, 
falls die Verlierer sich nicht melden, nach Ablauf von 6 Monaten 
nach Anzeige des Fundes beim Fundbüro auf die Finderin/den Fin-
der oder bei Verzicht auf jegliche Fundrechte auf die Gemeinde des 
Fundortes übergeht. 
Nutzen Sie auch die Online-Suche über unsere Homepage. Über 
„Fundinfo“ werden alle in Denzlingen abgegebenen Fundgegen-
stände angezeigt (die Suche funktioniert auch deutschlandweit). 
Den Link finden Sie über www.denzlingen.de Rubrik Rathaus/Bür-
gerservice/Fundbüro. 

 

Willkommen beim Treffen für 
Singles und Paare, 60 +/- 

Schwätze, Babbeln, Klönen 
 

…für langjährige Denzlinger und Neubürger, 
jeden zweiten Montag im Monat! 

10. Februar 2020,  

Treffpunkt: Roccafé, 18.30 Uhr 
Hauptstr. 134, Denzlingen 
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Wechsel des Vereinsvorsitzenden
mitteilen
Die Vereine werden gebeten, einen Wechsel des Ersten Vorsitzenden nicht
nur beim Amtsgericht (Vereinsregister) anzuzeigen, sondern dies auch zeit-
nah der Gemeindeverwaltung unter Angabe des Namens, Adresse, Telefon-
nummer und E-Mail-Adresse mitzuteilen (schriftlich, telefonisch oder per E-
Mail), damit die Vereinsliste entsprechend aktualisiert werden kann.
Ebenso wird im Falle eines Umzugs des/der Vorsitzenden um Mitteilung der
neuen Adresse gebeten.
Ansprechpartner im Rathaus Denzlingen ist Frau Sator (Telefon 07666 / 611-
101, E-Mail: gemeinde@denzlingen.de).

Abfallabfuhr

Montag, 10. Februar
Gelbe Säcke im Bezirk 1 und Bezirk 2.
Donnerstag, 13. Februar
Papiertonne (grüne und blaue Tonnen) im Bezirk 1.
Freitag, 14. Februar
Papiertonne (grüne und blaue Tonnen) im Bezirk 2.

Ausstellung Ulli Obrecht und Silke Gerfen „Verfremdung“
noch bis 23. Februar

DieAusstellung in der Galerie imAlten Rathaus kann samstags und sonntags
von 15 bis 18 Uhr besucht werden.

Tage der offenen Tür am Erasmus-Gymnasium und an
der Verbundschule (Realschule und Werkrealschule)

Das EGD stellt sich im Bildungszentrum Denzlingen vor:
Die Schulleitung und das Kollegium des Erasmus-Gymnasiums Denzlin-
gen laden alle Eltern und ihre Kinder am Freitag, 14. Februar, zum Tag der
offenen Tür von 16 bis 19 Uhr herzlich ein.
Weitere Informationen unter https://www.erasmus-gymnasium.de/

Die Verbundschule im Bildungszentrum Denzlingen
gestaltet am Samstag, 15. Februar, von 10 bis 13 Uhr einen Tag der offe-
nen Tür, zu dem die interessierte Öffentlichkeit recht herzlich eingeladen
ist. Die Angebote für den Tag der offenen Tür im Detail findet man eine
Woche vorher auf der Homepage der Verbundschule. Weitere Information
unter http://www.verbundschule-denzlingen.de/

Winzer-Info-Abend als „anerkannte Fortbildung“ für den
fortlaufenden Sachkundeausweis

AmMittwoch, 12. Februar, um 19.30 Uhr im Winzersaal
Egon Zuberer vom Landwirtschaftsamt Freiburg/Breisach referiert über die
Erkenntnisse aus dem Vorjahr sowie Themen, die für 2020 anstehen.
Dieser Info-Abendgilt als „anerkannteFortbildung“ fürdenSachkundenach-
weis – nicht nur für Winzer, sondern für alle Landwirte. Bitte unbedingt die
Sachkundenachweiskarte an diesem Abend mitbringen. Rückfragen an die
Roter Bur Glottertäler Winzer, Winzerstraße 2, 79286 Glottertal, Telefon
07684 / 91091.

Kuscheln, schmusen, Doktorspiele - Kindliche Sexual-
entwicklung unterstützen

Die kindliche Sexualentwicklung kann für Eltern verunsichernd sein: Was
ist „normal“? Wann muss man eingreifen und wie? Wann sollte man aufklä-
ren und wie kann Aufklärung in diesem Alter aussehen?
Frank Heinicke, Diplom-Sozialarbeiter, Familientherapeut und Supervisor,
informiert am Mittwoch, 19. Februar um 19.30 Uhr im Gruppenraum der
Familienberatung in Emmendingen (Gartenstraße 30) zum Thema „Ku-
scheln, schmusen, Doktorspiele“ und informiert Eltern von Kindern zwi-
schen zwei und sechs Jahren über das Thema kindliche Sexualentwicklung.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen Hintergrund-informatio-
nen und Anregungen, wie sie ihre Kinder in der psychosexuellen Entwick-
lung dieser Lebensphase begleiten können. Die Teilnahme ist kostenlos, eine
Anmeldung erforderlich unter Telefon 07641 / 451-3210 oder per E-Mail an:
familienberatung-em@landkreis-emmendingen.de

Im Februar noch den Gehölzschnitt erledigen

Wer seinen Garten für das Frühjahr vorbereiten will, hat noch im gesamten
FebruarZeit, Bäume in Form zu bringen oder Hecken zu entfernen.Ab 1. März
bis einschließlich 30. September ist der Gehölzschnitt untersagt. Dann dür-
fen (Hobby-)Gärtner keine Bäume, Büsche oder Hecken mehr stutzen, aus-
lichten, selektiv zurückschneiden und auch keinen Verjüngungsschnitt vor-
nehmen, da sie Lebensraum und Nistplätze von zahlreichen Gartenvögeln
sind. Die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes weist darauf hin,
dass die anfallenden großen Gartenarbeiten und Gehölzschnitte noch bis En-
de Februar erledigt werden können.
Ausgenommen sind schonende Form- oder Pflegeschnitte. Der frische Zu-
wachs des Gartenjahrs darf auch über den Sommer zurückgeschnitten wer-
den, um beispielsweise die Form einer Buchsbaumkugel zu erhalten oder
Wege und Sichtachsen frei zu halten. Bei Bäumen ist es etwas komplizierter.
Hier gilt das Fällverbot für Einzelbäume in der Natur, Straßenbäume oder
Alleen. Nur im Wald sowie auf Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch ge-
nutzten Grundflächen dürfen ganzjährig Bäume gefällt werden.
Wenn jedoch ein Vogel in der Hecke oder im Baum nistet, sich Fledermäuse
einquartiert haben, der Baum Totholz oder andere Sonderstrukturen auf-
weist, sollten Bürgerinnen und Bürger unbedingt bei der Unteren Natur-
schutzbehörde nachfragen, ob und wenn ja, wie geschnitten werden soll,
informiert die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes. Hier können
unabhängig vom Zeitpunkt artenschutzrechtliche Regelungen greifen. Wer
unsicher ist, kann sich gerne an die Mitarbeitenden der Unteren Naturschutz-
behörde wenden (Telefon 07641 / 451-475, -485, -486 oder -437).

Ende der »Denzlinger Nachrichten«

INFORMATIONEN

MITTEILUNGEN DES LANDRATSAMTES

Jede Woche der 

lokale Überblick

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere frei zugängliche Büchertelefonzelle an der 
Hauptstraße, vis-à-vis der Mediathek soll mit wertvollen, 
interessanten Büchergaben gefüllt sein.  
 

Von Zeit zu Zeit muss mal ausgemistet werden! 
 

Hierfür benötigen wir mehrere „Bücherpaten“, Menschen, 
die mit Herzblut bei der Sache sind und sich um dieses 
„Offene Bücherregal“ kümmern. Wer Interesse hat, ist 
herzlich eingeladen, sich bei Sabine Haupenthal in der 
A I V zu melden!  

 

   A I V im Rathaus Denzlingen 
   Hauptstraße 110 
   79211 Denzlingen 
   Telefon: 07666 /611-128 
    info@denzlinger-fuer-denzlinger.de 
    Mo – Do:   9:00 – 12:00 Uhr 
    Mo:   16:30 - 18:30 Uhr 

Wer mag helfen, 
Büchern ein 

zweites Leben 
zu ermöglichen? 
 

Freiwillige Feuerwehr Denzlingen:

Homepage: www.feuerwehrdenzlingen.de

E-Mail: info@feuerwehr-denzlingen.de

Volle Kraft voraus
bei unseren Bauarbeiten!

Zum einen wird die Projektleitung der DB Netz AG die anstehenden Baumaßnahmen

erklären. Außerdem wird ein Vertreter der SWEG zum Schienenersatzverkehr während

der Sperrung der Strecke informieren. Am Ende können Sie gerne Fragen stellen.

Am 1. März beginnen die Baumaßnahmen auf der Elztalbahn (Denzlingen – Elzach). Diese sind der

letzte Baustein im Projekt „Breisgau-S-Bahn 2020“, um in der Region um Freiburg einen attraktiven

und umweltfreundlichen Nahverkehr zu ermöglichen.

Zu unserer Informationsveranstaltung

n am Mittwoch, 12. Februar 2020, um 19 Uhr

n in der Mehrzweckhalle Oberwinden (Reschenberg 9, 79297 Winden im Elztal)

laden wir Sie herzlich ein.

Breisgau-S-Bahn 2020
Info-Veranstaltung zum Ausbau der Elztalbahn

Informationen zum Ausbau

der Elztalbahn zwischen

Denzlingen und Elzach

Zurückschneiden von Hecken, 
Sträuchern und Bäumen an öffentlichen 
Straßen und Verkehrsflächen
Es kommt immer wieder vor, dass Zweige von Bäumen sowie Hecken 
und Sträucher auf privaten Grundstücken über die Grundstücksgrenze 
hinaus in öffentliche Geh-/Radwege und Straßen hineinwachsen. 
Nach § 28 Abs. 2 Straßengesetz Baden-Württemberg sind die Eigen-
tümer und Bewirtschafter von Grundstücken, die an öffentlichen 
Straßen, Gehwege und Verkehrsflächen angrenzen verpflichtet, ihre 
Anpflanzungen so zurückzuschneiden, dass sie nicht über die Grund-
stücksgrenze hinausragen und somit die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs nicht beeinträchtigt wird. 
Das Grün darf die Sicht auf Ampeln, Verkehrszeichen oder Straßenbe-
leuchtung nicht nehmen. Anpflanzungen müssen so zurückgeschnitten 
sein, dass die Verkehrszeichen von allen Verkehrsteilnehmern rechtzei-
tig wahrgenommen werden können. Im Bereich von Sichtdreiecken an 
Straßenmündungen sind Anpflanzungen auf die maximale Höhe von 
80 cm ab Straßenniveau zurückzuschneiden, damit in diesen Bereichen 
keine Verkehrsgefährdungen entstehen und die Sichtverhältnisse im 
Einmündungsbereich nicht eingeschränkt sind. Des Weiteren regeln die 
straßenverkehrsrechtlichen Bestimmungen, dass entlang von Geh- und 
Radwegen bis zu einer Höhe von 2,50 m und im Bereich von Straßen bis 
zu einer Höhe von 4,50 m keine Pflanzen bzw. Äste in den öffentlichen 
Verkehrsraum hineinragen dürfen (siehe nachfolgende Grafik).

Bei gravierenden Fällen ist die Gemeinde verpflichtet, die entspre-
chenden Grundstückseigentümer anzuschreiben. Wir weisen darauf 
hin, dass bei Nichtbeachtung Grundstückseigentümer verantwortlich 
gemacht werden können, sofern, es bei einem nicht erfolgten Rück-
schnitt zu einem Unfall kommt. 
Bei der Freihaltung von Geh-/Radwegen und Straßen sind während der 
Vegetationsperiode vom 1. März bis 30. September die Bestimmun-
gen des Naturschutzgesetzes zu beachten. Nach § 29 Abs. 3 Ziff. 1 Na-
turschutzgesetz ist es in dieser Zeit verboten, Hecken, lebende Zäune, 
Bäume, Gebüsche und Röhrichtbestände zu roden und abzuschneiden 
oder auf andere Weise zu zerstören. Ein maßvolles Zurückschneiden 
kann jedoch erfolgen, wobei darauf zu achten ist, dass freilebende 
Tierarten, insbesondere brütende Vögel, nicht beeinträchtigt werden.
Es empfiehlt sich deshalb, die notwendigen Rückschnitte noch 
in der Zeit bis 29. Februar vorzunehmen.
Hinweis: Das Schnittgut kann freitags von 13–17 Uhr und sams-
tags von 9–14 Uhr beim Grünschnittsammelplatz im Gewann 
Mattstein abgeliefert werden.

LICHTRAUMPROFIL
muss freigehalten werden!

STRASSE

Grundstücksgrenze Grundstücksgrenze

Geh-/Radweg
2,50 m

4,50 m


